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Aus der Sitzung  

des Hauptausschusses am 26.09.2006 
 
Der Hauptausschuss hat in seiner außerordentlichen Sitzung 
am 26.09.06 folgenden Beschluss gefasst: 
 
• Vergabe Außenanlagen 1. Bauabschnitt für den 

Schulerweiterungsbau 
Beschluss Nr.: HA-19-06/2-09-06 

Der Hauptausschuss hat dem Vergabevorschlag der Verwal-
tung der Gemeinde Schulzendorf zugestimmt, die Außenan-
lagen  1. Bauabschnitt für das Bauvorhaben Erweiterung, 
Sanierung Grundschule an die  
 

Firma    Terra Grün GmbH 
  Garten- und Landschaftsbau 
  Kanalweg 57, 15528 Spreenhagen 
 

zu vergeben und den Bürgermeister beauftragt, den Bauver-
trag abzuschließen. 
 

Aus der Sitzung  
des Hauptausschusses am 04.10.2006 

 
Der Hauptausschuss hat in seiner Sitzung am 04.10.06 
folgende Beschlüsse gefasst: 
 
• Vergabe Unterhalts-, Grund- und Glasreinigung 

sowie teilweise Küchenleistungen in Einrichtungen 
der Gemeinde Schulzendorf 

 Beschluss Nr.: HA-20-06/1-10-06 
„Der Hauptausschuss hat dem Vergabezuschlag der Verwal-
tung der Gemeinde Schulzendorf zugestimmt, die Unterhalts- 
Grund- und Glasreinigung sowie teilweise Küchenleistungen 
in den Einrichtungen der Gemeinde Schulzendorf  

Los 1   Gemeindeverwaltung Schulzendorf 
  Bauamt 
  Hort 
  Schule Schulzendorf inkl. Bibliothek 
  Sporthalle 
  Freiwillige Feuerwehr 
  Patronatskirche 
  Bauhof und Kultureinrichtung 
 

und 
 

Los 2  Kindertagesstätte „Freche Spatzen“ 
  Kindertagesstätte „Märchenland“ 
  Kindertagesstätte „Löwenzahn“ 
  Kindertagesstätte „Waldfrieden“ 
 

an die   Firma FEGU GmbH  
  Groß Breesener Str. 43  
  03172 Guben 
 

zu vergeben.“ 
 
• Zustimmung zum Verkauf des Grundstückes Karl-

Liebknecht-Straße 44, Flur 7, Flurstück 705 und Zu-
stimmung zur Finanzierungs- und Belastungsvoll-
macht 
Beschluss Nr.: HA-21-06/2-10-06 

Der Hauptausschuss hat den Verkauf des Grundstückes in 
der Gemarkung Schulzendorf 
 

Karl-Liebknecht-Str. 44,  
Flur 7, Flurstück 705,  
Größe 1.246 m²,  
sowie der vorhandenen Gebäude  
(kleines Holzhaus und Holzschuppen)  

 
nach öffentlicher Ausschreibung und Höchstgebot beschlossen. 
 

Gleichzeitig wurde  der Aufnahme einer Finanzierungs- und 
Belastungsvollmacht vorbehaltlich der Genehmigung durch 
die Rechtsaufsichtsbehörde des Landkreises Dahme-
Spreewald zugestimmt. 
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Aus der Sitzung  
der Gemeindevertretung am 18.10.2006 

 
Die Gemeindevertretung Schulzendorf hat in ihrer  Sitzung am 
18.10.2006 folgende Beschlüsse gefasst: 
 

● Entlassung des Gemeindewehrführers der Freiwilli-
gen Feuerwehr Schulzendorf auf eigenen Antrag 

 Beschluss Nr.: GV-37-06/1-10-06 
Die Gemeindevertretung hat beschlossen, den Kameraden 
Wolfgang Lange mit Wirkung vom 18.10.2006 als Gemeinde-
wehrführer aus dem Ehrenbeamtenverhältnis auf Zeit auf eige-
nen Antrag zu entlassen. 
 

● Bestellung des Gemeindewehrführers der Freiwilli-
gen Feuerwehr Schulzendorf und dessen Berufung in 
das Ehrenbeamtenverhältnis auf Zeit 

      Beschluss Nr.: GV-38-06/2-10-06 
Die Gemeindevertretung hat beschlossen, den Kameraden 
René Keller mit Wirkung ab dem 19.10.2006 zum Gemeinde-
wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Schulzendorf zu bestel-
len und unter Berufung in das Beamtenverhältnis als Ehrenbe-
amten auf Zeit für die Dauer von 6 Jahren zu ernennen. 
 

● Ausbauprogramm zum grundhaften Ausbau der 
Straßenbeleuchtung (Erneuerung/Verbesserung) der 
Anliegerstraße Kölner Straße im Abschnitt zwischen 
Miersdorfer Straße und Freiligrathstraße 

     Beschluss Nr.: GV-32-06/3-10-06 
Die Gemeindevertretung hat das Ausbauprogramm – Leuch-
tenanordnung einseitig, Lichtpunkthöhe ca. 5,00 m, Leuchten-
abstand i. M. 30,00 m – beschlossen. 
 

● Ausbauprogramm zum grundhaften Ausbau der 
Straßenbeleuchtung (Erneuerung/Verbesserung) der 
Anliegerstraße An der Koppel und Grüne Trift 

   Beschluss Nr.: GV-33-06/4-10-06 
Die Gemeindevertretung hat das Ausbauprogramm - Leuch-
tenanordnung einseitig, Lichtpunkthöhe ca. 4,80 m, Leuchten-
abstand i. M. 38,00 m  - beschlossen. 
 

● Abwägung der Hinweise und Anregungen zum Flä-
chennutzungsplan Änderungsbereich zwischen der 
Rosa-Luxemburg-Str. und der Wilhelm-Busch-Str.   
- Bereich „Pflegeheim Schulzendorf - 

      Beschluss Nr.: GV-39-06/5-10-06 
Die Gemeindevertretung hat die in der öffentlichen Auslegung 
in der Zeit vom 04.09.2006 bis 06.10.2006 gem. § 3 (2) 
BauGB, in der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB und in der Beteili-
gung der Nachbargemeinden gem. § 2 (2) BauGB vorgebrach-
ten Hinweise und Anregungen beschlossen. Die Verwaltung 
der Gemeinde Schulzendorf wurde beauftragt, die Bürger, 
Nachbargemeinden und Träger öffentlicher Belange, welche 
Anregungen vorgetragen haben, über das Ergebnis der Abwä-
gung – bei Nichtberücksichtigung unter Angabe der Gründe – 
in Kenntnis zu setzen.  
 

● Feststellungsbeschluss Flächennutzungsplan im Än-
derungsbereich Rosa-Luxemburg-Str. und Wilhelm-
Busch-Str.  - Pflegeheim Schulzendorf - 

       Beschluss Nr.: GV-40-06/6-10-06 
Die Gemeindevertretung hat den Flächennutzungsplan im o. g. 
Änderungsbereich, bestehend aus der Planzeichnung und den 
textlichen Darstellungen in der Fassung vom 01.08.2006 be-
schlossen. Sie billigte die Begründung vom 01.08.2006 und 
beauftragte die Verwaltung, den Flächennutzungsplan im 

Änderungsbereich zwischen Rosa-Luxemburg-Str. und Wil-
helm-Busch-Str. der höheren Verwaltungsbehörde gem. § 6 (1) 
BauGB zur Genehmigung vorzulegen und die Erteilung der 
Genehmigung alsdann gem. § 6 (5) BauGB ortsüblich bekannt 
zu machen. 
 

● Abwägung der Hinweise und Anregungen aus der 
erneuten Offenlage zum Bebauungsplanentwurf 
„Pflegeheim Schulzendorf“ 

     Beschluss Nr.: GV-41-06/7-10-06 
Die Gemeindevertretung hat die in der erneuten Offenlage in 
der Zeit vom 04.09.2006 bis 06.10.2006 gem. § 3 (2) BauGB, 
in der Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentli-
cher Belange gem. § 4 (2) BauGB und in der Beteiligung der 
Nachbargemeinden gem. § 2 (2) BauGB vorgebrachten Hin-
weise und Anregungen wie in der vorgelegten Anlage aufge-
führt, beschlossen. 
Die Verwaltung wurde beauftragt, die Bürger, Nachbarge-
meinden und Träger öffentlicher Belange, welche Anregungen 
vorgetragen haben, über das Ergebnis der Abwägung – bei 
Nichtberücksichtigung unter Angabe der Gründe – in Kenntnis 
zu setzen. 
 

● Erneute Offenlage des Bebauungsplanentwurfes 
„Pflegeheim Schulzendorf“ 

      Beschluss Nr.: GV-42-06/8-10-06 
Die Gemeindevertretung Schulzendorf billigte den entspre-
chend der Abwägung vom 18.10.2006 geänderten Entwurf 
zum Bebauungsplan „Pflegeheim Schulzendorf“ mit Stand 
28.09.2006 und bestimmte diesen gem. § 4a Abs. 3 BauGB zur 
erneuten Offenlage gemäß § 3 BauGB und zur Beteiligung der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß    
§ 4 BauGB. 
Dabei wurde bestimmt, dass Stellungnahmen nur zu den geän-
derten oder ergänzten Teilen abgewogen werden.  
Die Verwaltung der Gemeinde Schulzendorf wurde beauftragt, 
die erneute Offenlage durchzuführen und die Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange am Verfahren zu beteili-
gen. 
 

● Aufnahme eines Kommunalkredites für die Um-
schuldung des Kredites Turnhallenbau 

       Beschluss Nr.: GV-43-06/9-10-06 
Die Gemeindevertretung hat der Kreditaufnahme für die Um-
schuldung zu den vorgeschlagenen Konditionen zugestimmt. 
 
Die vorgenannten Beschlüsse können im vollen Wortlaut im 
Gemeindeamt Schulzendorf, Otto-Krien-Str. 26, in 15732 
Schulzendorf während der öffentlichen Sprechzeiten einge-
sehen werden. 
 
Ende des amtlichen Teils 

 

Informationen des Bürgermeisters 
 
1. Zum Ortszentrum „Dreieck“ 
 

Die Firma K.O.O.P hat mitgeteilt, dass sie im Auftrag der 
australischen Erben die Entwicklung des Ortszentrums vor-
nehmen wird. Am 21.10.2006 haben Mitglieder der Gemein-
devertretung und Mitarbeiter der Verwaltung  gemeinsam mit 
den Architekten Zentren in Berlin und Groß Glienicke besich-
tigt, die von der K.O.O.P geplant und gebaut wurden. 

NICHTAMTLICHE 
BEKANNTMACHUNGEN
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2. Zu einer Schenkung an die Gemeinde 
 

Herr Gerd Zimmer hat der Gemeinde eine Schenkung seiner 
im Umlegungsverfahren zugeteilten Grundstücke im Ritter-
schlag/Ritterfleck angeboten. Der Buchwert dieser Grundstü-
cke beträgt 1,1, Mio. €. 
 
3. Zu einer Kundenbefragung von Wasserver- und 

Abwasserentsorgern 
 

Die confideon Unternehmungsberatung GmbH hat eine Kun-
denbefragung in Ost und West durchgeführt. 
Die im April 2006 befragten Kunden unseres MAWV zeigen 
unter allen verglichenen Anbietern aus den neuen Bundeslän-
dern die höchste Gesamtzufriedenheit. Mehr als 95 % sind mit 
den von Mitarbeitern des MAWV und der DNWAB erbrachten 
Leistungen  insgesamt „zufrieden oder sogar „sehr zufrieden“. 
Der direkte Kundenkontakt ist die Hauptstärke aus Sicht der 
Kunden. Hier erreicht der MAWV gemeinsam mit den Mitar-
beitern der DNWAB bei „Zufriedenheit mit telefonischer und 
persönlicher Erreichbarkeit“ sowie „Abwicklung der Anlie-
gen“ Platz 1 im Vergleich aller  bisherigen 23 Teilnehmer im 
Bundesvergleich. Bei „Freundlichkeit und Fachkompetenz am 
Telefon“ belegte der MAWV Platz 2 und ebenfalls einen Spit-
zenplatz bei „Fachkompetenz vor Ort“. Bei der Zufriedenheit 
mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis erreicht der MAWV Platz 
1 in den neuen Bundesländern. 
 
4. Zum Schulerweiterungsbau  
 

Am 26.09.2006 wurden die Außenanlagen an die Fa. Terra 
Grün vergeben. Zurzeit wird das Gelände im Eingangsbereich 
beräumt, es laufen die Materialbestellungen. 
In dieser Woche soll gemäß Bauablaufplan die Fassade abge-
rüstet werden. Im Anschluss wird die Fassade abgenommen. 
Begonnen wird damit, die Kellerlichtschächte zu setzen und 
anzuschütten. 
Der Fliesenleger ist seit dem 25.09.2006 im Objekt. Die Flie-
senspiegel im 1.und 2. Obergeschoß in den Klassenräumen 
sind fertig gestellt. Zurzeit fließt  er die WC. 
Am Montag dem 23.10.2006 werden der Physikraum, der 
Computerraum und der Medienraum gereinigt und der Fußbo-
den versiegelt. 
Im Anschluss daran können die Räume eingerichtet und die 
Elektrik angeschlossen werden. 
Ab 6. November kann die Reinigung in der gesamten Schule 
vorgenommen werden. 
 
5. Zum Tiefbau 
 

- Straßenbeleuchtung Kölner Straße 
Die Schachtgenehmigungen liegen der bauausführenden Firma 
vor, so dass ab 23.10.2006 mit den Schachtarbeiten begonnen 
werden kann. 
 

- Straßenbeleuchtung Grüne Trift/An der Koppel 
Für die Kabelverlegung und die Wegnahme der Gehwege ist 
die EON e.dis verantwortlich. Mit der Maßnahme wurde be-
reits begonnen. 
Nach erfolgter Lieferung kann die bauausführende Firma die 
Leuchten setzen. Der Lampenhersteller sicherte lt. Vertrag der 
bauausführenden Firma die Lieferung in der 45. KW (6. - 
10.11.2006) zu. 
 
- Umsetzung Baumpflanzkonzept - Baumpflanzungen Kieler-  

und Chemnitzer Straße 
Die Submission hat stattgefunden. Es wurden sieben Angebote 
abgegeben. Die Arbeiten werden Mitte November beginnen. 

- Baumpflegemaßnahmen 
Auch für diese Arbeiten hat die Submission stattgefunden. 
Ausgeschrieben wurde die Baumpflegemaßnahme in der Ru-
dolf-Breitscheid-Straße. Es wurden sieben Angebote abgege-
ben. Die Pflegemaßnahmen werden ab Mitte November 
durchgeführt. 
  
- Einsatz von MAE - Kräften für den Bereich Bauhof 
Die letzte MAE-Maßnahme („1-€-Kräfte“) ist am 10.10.2006 
ausgelaufen. Ab dem 2.11.2006  sollen wir erneut Hilfe zuge-
teilt bekommen.  
 
- Butze - Hauptdach 
Der Bauvertrag mit der bauausführenden Firma wurde  am 
10.10.2006 abgeschlossen. Die Auftragssumme beträgt 
34.734,68 €. Das Rechnungsprüfungsamt stimmte dem Verga-
bevorschlag der Gemeinde im Rahmen ihrer Prüfung zu. 
  
Nach erfolgter Abstimmung  zwischen dem Bauordnungsamt 
des Landkreises  und der Gemeinde sind die Voraussetzungen 
geschaffen worden, um doch noch Fenster neu einbauen zu 
können. Zugleich müssen wir einen Umnutzungsantrag als 
Begegnungsstätte stellen.  
 
 

Aus den Ämtern 
 
Haupt-, Rechts- und Ordnungsamt 
 
• Freier Verkauf von Fundrädern 
 
Derzeit befinden sich im Bestand des Fundbüros der Gemeinde 
Schulzendorf einige Fundräder, bei denen der Verlierer nicht 
bekannt ist bzw. der Finder gegenüber der Gemeinde Schul-
zendorf auf das Recht zum Erwerb des Eigentums der Fundsa-
che verzichtet hat. Diese Fundräder sollen veräußert werden. 
Die Veräußerung erfolgt durch freien Verkauf. 
 
Der Kauf von Fundrädern, sofern vorhanden, ist an jedem 
letzten Dienstag im Monat im  

 
Gemeindeamt Schulzendorf, Otto-Krien-Str. 26,  

 
erstmals  am 28.11.2006 zu den Sprechzeiten der Gemeinde 
Schulzendorf   
 
von  9 bis 12 Uhr und von 13 bis 18 Uhr  
 
möglich. 
 
Der Erlös wird in den Haushalt der Gemeinde eingestellt. 
Der Verkauf erfolgt an den jeweils ersten Kaufinteressenten. 
Der Kaufpreis ist sofort in bar zu entrichten. 
 

Die Gemeinde weist ausdrücklich daraufhin, dass die Fundrä-
der nicht auf ihre Verkehrssicherheit bzw. Verkehrstauglich-
keit geprüft wurden und schließt jede Haftung bei Mängeln an 
der Sache aus und es wird auf den einwandfreien und 
gebrauchsfähigen Zustand der Sache keine Gewähr gegeben. 
Eine Rückgabe oder ein Umtausch der erworbenen Sache ist 
nicht möglich. 
 

Die Bediensteten der Gemeinde Schulzendorf sind vom Kauf 
ausgeschlossen. 
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• Freiwillige Feuerwehr Schulzendorf 
 
 

 
 
Zum 18.10.2006 fand ein Wechsel in der Wehrführung der 
Freiwilligen Feuerwehr Schulzendorf statt. 
Die Amtzeit des bisherigen Wehrführers Herr Wolfgang 
Lange endete zum 18.10.2006. Für die geleisteten Dienste 
spricht ihm das Haupt-, Rechts- und Ordnungsamt noch-
mals seinen Dank und seine Anerkennung aus und wünscht 
Herrn Lange für den weiteren Lebensweg alles Gute. 
 

Zum 19.10.2006 wurde der neue Gemeindewehrführer Herr 
René Keller ernannt. In der Hoffnung einer guten und kon-
struktiven Zusammenarbeit wünscht das Haupt-, Rechts- 
und Ordnungsamt dem neuen Gemeindewehrführer auf 
diesem Weg gutes Gelingen für die neue Funktion.  
 

In den Monaten September und Oktober 2006 wurde die 
Freiwillige Feuerwehr Schulzendorf zu 9 Einsätzen gerufen: 
 

• Am 07.09.2006 wurden die Kameraden der Feuerwehr 
zu einem Sturmschaden gerufen. Es drohte ein Baum 
auf die Straße zu stürzen. 

 

• Am 08.09.2006 leistete die Feuerwehr Technische Hil-
feleistung für den Rettungsdienst. 

 

• Ein Einsatz Technische Hilfeleistung – Gasgeruch wur-
de durch die Feuerwehr am 09.09.2006 abgearbeitet. 
Die Feuerwehr war mit 3 Fahrzeugen vor Ort. 

 

• Um einen herrenlosen Hund kümmerten sich die Kame-
raden der Freiwilligen Feuerwehr am 16.09.2006. 

 

• Zu einem Kleinbrand wurde die Feuerwehr am 
19.09.2006 alarmiert. 

 

• Am 25.09.2006 wurden die Kameraden zu einem weite-
ren Sturmschaden gerufen. Es drohte ein Baum auf die 
Straße zu fallen. 

 

• Die Beseitigung einer Ölspur erfolgte am 27.09.2006 
durch die Kameraden der Feuerwehr Schulzendorf. 

 

• Ein weiterer Kleinbrand ereignete sich am 30.09.2006. 
Die Feuerwehr war mit einem Fahrzeug vor Ort. 

 

• Zum Auspumpen eines Kellers wurde die Feuerwehr am 
01.10.2006 gerufen. 

 

Zur Unterstützung der Kameraden werden weitere Mitglie-
der für die Freiwillige Feuerwehr Schulzendorf gesucht. 
Neben den Diensten und Einsätzen werden regelmäßig 
Lehrgänge an der Feuerwehrschule absolviert.  
Wenn Sie in einem kameradschaftlichen Kreis mitwirken 
und eine ehrenamtliche Aufgabe wahrnehmen möchten, 
dann kommen Sie einfach donnerstags in der Zeit von 19 
bis 21 Uhr ins Feuerwehrgerätehaus Walther-
Rathenau-Str. 80 und melden sich bei der Wehrführung.  
Weitere Informationen können Sie im Ordnungsamt unter 
der Telefonnummer 033762/ 431-24 sowie in Internet unter 
www.feuerwehr-schulzendorf.de erhalten. 

Öffentliche Ausschreibung 
 

des Ehrenamtes Schiedsperson 
 

und eines Stellvertreters 
 

für die Schiedsstelle der Gemeinde  
 

Schulzendorf 
 
Auf der Grundlage des Gesetzes über Schiedsstellen in den 
Gemeinden in der Bekanntmachung der Neufassung des 
Schiedsstellengesetzes  vom 21. November 2000 (GVBl. I 
Nr. 13 vom 6. Dezember 2000) sind in der Gemeinde 
Schulzendorf die Schiedsperson und deren Stellvertreter für 
die Schiedsstelle in der Gemeindevertretersitzung am 
06.12.2006 neu zu wählen. 
 
Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Schulzendorf, die 
Interesse an einer Aufnahme des Ehrenamtes Schiedsperson 
haben, wollen ihre Bewerbung bitte  
 

bis spätestens 13.11.2006  
 

an die Beigeordnete der Gemeindeverwaltung richten. 
 
Gemäß § 3 Abs. 1 Satz 2 und § 3 Abs. 2 müssen Bewerber 
  
- im Besitz des Wahlrechtes sein,  
- das 25. Lebensjahr vollendet haben und  
- in der Gemeinde Schulzendorf wohnen. 
 
Zur Vermeidung gerichtlicher Auseinandersetzungen be-
steht die Aufgabe der Schiedspersonen darin, festgefahrene 
Konfliktsituationen und verhärtete Fronten durch Verhand-
lungsgeschick aufzubrechen und dadurch kleinere Mei-
nungsverschiedenheiten und Streitigkeiten zivilrechtlicher 
und strafrechtlicher Art zu schlichten und durch Abschluss 
eines entsprechend zu protokollierenden Vergleiches zu 
beenden. Die Schiedsperson wird in vielfältigen Bereichen 
tätig, z. B. in Nachbarschaftsstreitigkeiten, bei der Beach-
tung der Hausordnung, bei Schmerzensgeld und sonstigen 
Schadenersatzansprüchen, aber auch in Fällen leichter Kör-
perversetzung, des Hausfriedensbruchs, der Beleidigung 
oder der Sachbeschädigung. 
 
Die Schiedsperson soll im Wohngebiet bekannt sein, Auto-
rität besitzen und fähig sein, den Streitparteien vorurteils-
frei, sachlich und besonnen zu begegnen. Sie soll einen zur 
ordnungsgemäßen Wahrnehmung der Amtsgeschäfte aus-
reichenden Bildungsgrad haben und über die für die Amts-
geschäfte erforderliche Zeit verfügen. 
Als Organ der Rechtspflege muss die Schiedsperson in und 
außerhalb der Schlichtungsverhandlung stets unparteiisch 
sein. 
 
Die Schiedsperson wird von der Gemeindevertretung auf 
die Dauer von 5 Jahren gewählt. Die gewählte Schiedsper-
son bedarf der Bestätigung durch den Direktor des Amtsge-
richtes Königs Wusterhausen. 
 
Sollten inhaltliche Fragen zum Ehrenamt auftreten, können 
Sie sich vertrauensvoll direkt an die Beigeordnete, Frau 
Koppe (Telefon: 033762 / 431-12) wenden. 
 



         Amtsblatt für die Gemeinde Schulzendorf „Schulzendorfer Gemeindekurier“ Nr. 06/06 vom 08.11.2006       
        

 5

Amt für Soziales, Bildung und Kultur 
 
• Veranstaltungen 
 

„Helle heeflich heemdiggch“  
  
am Donnerstag,  16.11.2006 um 19.30 Uhr 
 
Das Dresdener Kabarett    „Die Kaktusblüte“  
 

wird wieder einmal unsere Lachmuskeln reizen, heißt es 
doch  u. a., die sächsische Sprache zu erlernen.  
Der Spaß ist vorprogrammiert. 
 
Veranstaltungsort:  Patronatskirche Schulzendorf, 

Dorfstraße (Altdorf) 
 
Karten im Vorverkauf  erhalten Sie für je  8 € zu den 
Sprechzeiten des Gemeindeamtes und an der Abendkasse in 
der Patronatskirche für je 9 €. 
 
• Bibliothekstreff  
 
 

Wann:  Mittwoch, 29.11.2006,   
10.00 Uhr 

Wo:  Bibliothek Schulzendorf 
 Rosa-Luxemburg-Str. 60 
 
Wegen des bevorstehenden Umzuges der Bibliothek 
bitten wir die Aushänge zu beachten. 
 
Themenvormittag:  Zum 100. Geburtstag von 

Klaus Mann 
 

Der Eintritt ist frei. 
 
Wir möchten alle literaturinteressierten Bürger zum Biblio-
thekstreff einladen. In gemütlicher Runde werden neue und 
bekannte Bücher vorgestellt. Jeder, der es möchte, kann 
sich aktiv beteiligen und selber über seine Lieblingsbücher 
sprechen. 
 
 

Ortsspezifische Nachrichten 
 
Der Seniorenbeirat Schulzendorf lädt 
 
zum Weihnachtlichen Basteln 
 
am Mittwoch, dem 22.11.06 
 
herzlich ein. 
 
Beginn:  14.00 Uhr 
Ende:  16.00 Uhr 
Ort:   Begegnungsstätte (Butze) 
  August-Bebel-Straße 
 
Materialkosten nach individuellem Verbrauch 
Anmeldung bitte unbedingt bis  05.11.06 bei Frau Mann 
(Tel: 821801) 
 

Der Seniorenbeirat und  
die Volkssolidarität Schulzendorf 
 
laden zu einer gemütlichen 
 

Weihnachtsfeier 
 
mit Unterhaltungsprogramm bei Kaffee und Kuchen 
 
am Sonntag, dem 17.12.06 herzlich ein. 
 
Beginn:  14.00 Uhr 
Ende:  18.00 Uhr 
Ort:   Sport- und Mehrzweckhalle, 
  Walther-Rathenau-Straße 
 
Unkostenbeitrag: 4,- € 
 
Anmeldung bitte bis  11.12.06 erbeten bei Frau Mann (Tel: 
821801), Frau Block (Tel: 42417) oder Frau Kusatz (Tel. 
42515) 
 
 
Der Verein zur Wiederherstellung  
der Patronatskirche und des  
Dorfangers Schulzendorf 
 
 
lädt ein  
 
zum Liederabend  

       

     mit Zyklen der Vergangenheit  
 

   und Gegenwart 
 
am  Freitag,  24.11.2006, 15.00 Uhr 
 
gestaltet von Reiko Füting (Klavier) und Matthias 
Vieweg (Bariton) als Benefizkonzert für die Wie-
derherstellung der Patronatskirche und des Dorfangers 
Schulzendorf. 
 
zum  
 

Adventskonzert  

      mit der Chorgemeinschaft Eichwalde 
 

am  Samstag, 02.12.05,  15.00 Uhr  
 
in die Patronatskirche ein.  
 

Die Chorgemeinschaft läutet uns traditionsgemäß die Ad-
vents- und Weihnachtszeit ein, ergänzt durch einen kleinen 
Weihnachtsmarkt mit dem Kulturklub und dem Verein der 
Gartenfreunde und Eigenheimbesitzer Schulzendorf und 
anderen.  
 

Der Eintritt ist frei.  
 

Der Verein zur Wiederherstellung der Patronatskirche und 
des Dorfangers Schulzendorf ist für Spenden dankbar, die 
eine Weiterführung der Maßnahmen in und an der Kirche 
ermöglichen. 
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Öffentliche Bekanntmachung 
 

Lohnsteuerkarten 2007 
 
1. Die Lohnsteuerkarten 2007 werden Ihnen bis zum 

30.10.2006 übermittelt.  
 

2. Hat ein Arbeitnehmer bis zu diesem Zeitpunkt keine 
Lohnsteuerkarte erhalten, kann er diese bei dem für ihn 
zuständigen Einwohnermeldeamt, wo er am 
20.09.2006 gemeldet war, bzw. bei der für ihn zustän-
digen Gemeinde beantragen. 

 
3. Jeder Arbeitnehmer muss die Eintragung auf seiner 

Lohnsteuerkarte überprüfen und unzutreffende Eintra-
gungen berichtigen lassen. 

 
4. Die Arbeitnehmer sind verpflichtet, die Lohnsteuerkar-

te 2007 zu Beginn des Kalenderjahres 2007 ihrem Ar-
beitgeber auszuhändigen und falls ihnen die Lohnsteu-
erkarte 2007 bis dahin nicht zugegangen ist, die Aus-
stellung sofort zu beantragen. 

 
5. Bei schuldhafter Nichtvorlage bzw. nicht rechtzeitiger 

Vorlage der Lohnsteuerkarte 2007 ist der Arbeitgeber 
verpflichtet, die Lohnsteuer nach der Lohnsteuerklasse 
VI zu ermitteln, einzubehalten und abzuführen. Weist 
der Arbeitnehmer nach, dass er die Nichtvorlage oder 
die nicht rechtzeitige Vorlage der Lohnsteuerkarte 
nicht zu vertreten hat, so hat der Arbeitgeber für die 
Lohnsteuerberechnung die ihm bekannten Familien-
verhältnisse des Arbeitnehmers zugrunde zu legen. 

 
6. Unbefugte Änderungen und Ergänzungen der Eintra-

gungen auf der Lohnsteuerkarte sind verboten und 
strafbar. 

 
7. Änderungen in den Besteuerungsverhältnissen des 

Arbeitnehmers dürfen vom Arbeitgeber erst dann be-
rücksichtigt werden, wenn ihm die geänderte oder er-
gänzte Lohnsteuerkarte vorgelegt worden ist. 

8. Anträge auf 
 

a) Berücksichtigung von Kindern über 18 Jahre, 
 
b) Berücksichtigung von Kindern unter 18 Jahren in 

besonderen Fällen (z.B. für die keine steuerliche 
Lebensbescheinigung vorgelegt werden kann), 

 
c) Berücksichtigung von Pflegekindern unabhängig 

vom Lebensalter, 
 
d) Berücksichtigung des vollen Kinderfreibetrages in 

Sonderfällen, 
 
e) Berücksichtigung von Kindern, die im Ausland an-

sässig sind, 
 
f) Berücksichtigung erhöhter Werbungskosten oder 

Sonderausgaben sowie außergewöhnliche Belas-
tungen, 

 
g) Berücksichtigung von Aufwendungen zur Förde-

rung des Wohneigentums usw. 
 
sind bei dem für den Arbeitnehmer zuständigen Finanz-
amt einzureichen. Die erforderlichen Antragsvordrucke 
sind bei den Finanzämtern erhältlich. 

 
9. Anträge auf Änderung/Ergänzung von Eintragungen (z. 

B. Steuerklasse, Religionszugehörigkeit) sowie auf  
Wechsel der Steuerklassen bei Ehegatten sind beim 
Einwohnermeldeamt einzureichen. 

 
10. Nicht benötigte Lohnsteuerkarten 2007 sind an das 

Einwohnermeldeamt zurückzusenden, das die 
Lohnsteuerkarte ausgestellt hat.  

 
 
Einwohnermeldeamt Eichwalde 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Telefonanschlüsse Gemeindeamt 
 
Bürgermeister  431 12 
Sekretariat  431 12 
Fax:   49 741 
 
Haupt-, Rechts- und Ordnungsamt 
Beigeordnete  431-13 
Personalbüro  431-25 
Allg. Verwaltung  431-26 
Allg. Datenverarbeitung 431-16 
Gewerbe/Bußgelder/  
Ordnung, Sicherheit, Fundbüro 431-24/19 
 
 

Kämmerei (Amt 2) 
Amtsleiterin  431-30 
Steuern   431-14 
Gemeindekasse  431-21 
Liegenschaften  431-20 
Vollstreckung  431-18 
 
 
Soziales, Bildung, Kultur (Amt 4) 
Amtsleiter  431-23 
Kultur/Sport                 431-22 
Schulen/Kita/Hort 431-27 

 
 

Bauamt (Amt 6)  
Außenstelle Karl-Marx-Str. 14-16 
Amtsleiterin  46 226 
Hochbau/ Bauanträge 46 230 
Tiefbau                                 46 227 
Straßenreinigung/ Friedhofs- 
wesen/ Wohnungswesen 46 229 
 
Fax:   46 232 
 
 
Revierpolizistin 
(Sporthalle, Raum 3) 42 952 
 

Impressum 
Herausgeber und verantw. für den amtlichen Teil: 
 Gemeinde Schulzendorf 
 Otto-Krien-Straße 26, 15732 Schulzendorf 
 Frau Rita Koppe (Beigeordnete) 
 Tel.: 033762/43112, Fax: 033762/49741 

Verantwortlich für den nichtamtlichen Teil: 
Gemeinde Schulzendorf 
Frau Rita Koppe (Beigeordnete) 
www.schulzendorf.de 
e-mail:   gemeinde@schulzendorf.de 

 
Erscheinungsfolge: nach Bedarf 
Auflagenhöhe:    3.600 
Druck:  
Printservice Thomas Fröhlich 
Thälmannstraße 24, 15741 Bestensee

Bezugsmöglichkeiten: Das Amtsblatt für die Gemeinde Schulzendorf ist in der Gemeindeverwaltung,  Otto-Krien- Str. 26, 15732 Schulzendorf erhältlich.
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